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Änderung der Geschäftsordnung (Fehlerkorrektur)

Liebe MdSP,

liebes Präsidium,

das Parlament möge beschließen:

Ändere in der Geschäftsordnung des SPs abweichend von SP73-E002

„dem Präsidium“ durch „die Sitzungsleitung“ in folgenden Absätzen:

• § 8 Abs. 1

• § 8 Abs. 3

• § 11 Abs. 2

• § 23 Abs. 5

• § 25 Abs. 4

Ersetze § 18 Abs. 1 durch: Die bzw der Vorsitzende leitet die Sitzung des

Studierendenparlamentes nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung.. Die

bzw. er sorgt für den Ordentlichen Ablauf und übt das Hausrecht aus. Die

bzw. der Vorsitzende kann bei der Sitzungsleitung durch die anderen Mit-

glieder des Präsidiums unterstützt werden oder die Redeleitung an diese

übergeben.

Ersetze den letzten Satz in Abs. 2 durch: Die Sitzungsleitung ist für diese

Zeit an ein anderes Mitglied des Präsidiums abzugeben.

Ersetze §21 Abs. 5 durch: Anträge sind durch die Antragsstellerin oder den

Antragssteller zu unterzeichnen und sollen einen Titel tragen, der den In-

halt des Antrages schlagwortartig wiedergibt. Fehlt ein entsprechender Titel,

so ist dieser durch das Präsidium nach eigenem Ermessen hinzuzufügen.

Stellen mehrere Personen einen Antrag gemeinsam, so haben diese den

Antrag zu unterzeichnen und einvernehmlich zu vertreten. Abwesende An-

tragsstellerinnen und Antragssteller können sich vertreten lassen.

Füge in §21 Abs. 8 nach „einzelnen Punkten“ „sowie dem Sachantragsti-

tel“ hinzu.

Ändere §21 Abs. 9 in: Anträge für eine Aussetzung oder Reduzierung von

Aufwandsentschädigungen für bestimmte Personen sind anonymisiert zu
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veröffentlichen, sodass Rückschlüsse auf die betroffenen Personen nicht

gezogen werden können. Das Präsidium versendet die nicht anonymisierten

Versionen der Anträge per E-Mail an alle Mitlieder des Studierendenparla-

mentes mit einem Hinweis auf die Vertraulichkeit der übersandten Doku-

mente. Selbiges gilt für die Beschlüsse.

Ändere §21 Abs. 12 in: Der Titel eines gefassten Beschlusses hat densel-

ben Titel zu tragen wie der Antrag.

Begründung

... erfolgt wegen Zeitmangel mündlich.

Viele Grüße

Marten Schulz
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